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Losung von Korp. Lmg. Hafiner Reinhard, Sch.-Kp. I11/5,
Binningen (Basel).
1. Beurteilung der Lage.

a) Feindl. Patr. konnen beim Marsch zum Standort auf uns
stossen. Deshalb Spiher und Schutzformation.

b) Die Feldwache hilt ihre Stellung.

2. Abmarsch:

a) Ich orientiere die beiden Gruppen.

b) Fiis U. und O., Sic sind Spiher. Sie marschieren auf die-
sem Weg bis zu Briicke iiber den Kanal. Jenseits der
Briicke stellen Sie sich als erste Doppelschildwache auf.
Etwas zu fragen?
<<Spfihcl‘ ab!»

Lmg.-Gr. Y. rechts, Gr. X. links der Strasse — zu Einem

— Vorwirts — Marsch! (1)

3. Einrichten der Feldwache:
Bei der Briicke: Fiis. links, Lmg.-Gr. rechts der Strasse

ir Deckung — Marsch! (2)

Zum Lmeg.-Triger: Gewehr in Stellung! Allgemeine Rich-
tung Briicke und Strasse gradeaus!
Das Gewehr wird auf der Mittelstiitze aufgestellt. Alle

Munition zam Gewehr! (3)

Die Fiis. und Lmg.-Schiitzen pflanzen nach Anbruch der

Dunkelheit die Bajonette auf.

4. Meldung:

Ich schicke folgende Meldung an Kp.-Kdo.:
Kdo. Vp. Kp. in A. 12. 8. 28. 1820
Feldwache Nr. 1 bezogen. Eingerichtet wie aus Krokis er-
sichtlich. Vom Feinde nichts bemerkt. Besondere Meldungen
keine. Feldwacht-Kdt. Korp. X.

BEMERKUNGEN.

1. Der Fiihrer marschiert nicht mit der Feldwache, sondern
voraus, hinter den Spihern. So kann er, an Ort und Stelle an-
gelangt, bis zum Eintreffen der Feldwache das Geldnde bese-
hen und scine Ueberlegungen vornehmen. Das Nachfiihren
der Feldwache besorgt der Stellvertreter.
~ Der Fiihrer stellt die Spidher, noch vor Eintreffen seiner
Gruppen, als Doppelschildwache vor die Briicke. Wie weit
vor der Briicke soll die Doppelschildwache stehen? Einige
Loser haben sie 300 m nach der Briicke aufgestellt. Da aber
dic Feldwache ihren Dienst in der Nacht versieht, so kann
die Dop hildwache nur wenige Meter von der Briicke ent-

da sic sonst mit dem Fiihrer keine Verbindung

fernt sein,
mehr hat.
~ Die Doppelschildwache darf nicht liegen (das ist in der
Nacht auch nicht notwendig), da sie sonst leicht einschliift.

2. Nidhere Befehle an die Fiis. fehlen (Einrichtung ihrer
Stellung, Schussvorrichtung usw.).

Nach Felddienst bleibt die Feldwache mit Gewehr im
Arm voll gefechtsbereit.

Als Patr.-Fiithrer wiirden wir den Kanal, wenn die Briicke
vom Feind besetzt ist, durchwaten. Dasselbe miissen wir auch
vom Feind annehmen. Deshalb muss der Fiihrer der Feld-
wache nach den Seiten sichern, er tut das am besten durch
Auftrag an die dussersten Leute links und rechts.

Grossere Abteilungen als Patr. werden den Kanal kaum
durchwaten, sondern die Briicke angreifen.

3. Das Lmg. wird am besten direkt hinter der Briicke, am
Strassenrand aufgestellt, so dass es auf wenige Meter Ent-
fernung die ganze Briickenbreite bestreichen kann.

4. Welche Pionierarbeiten sind ausser Einbau des Lmg.
und Erstellen von Gewehrauflagen notig?

~ Ein Hindernis auf der Briicke muss leicht wegrdumbar
sein (spanischer Reiter), da eigene Truppen die Briicke sehr
wahrscheinlich beniitzen werden.

Es ist vorteilhaft, im Falle eines feindlichen Angriffs das
Geldnde direkt vor der Briicke zu beleuchten. Dazu hiu-
fen wir vor der Briicke Stroh und Reisig an. Der Haufe
wird von einem Mann der Doppelschildwache beim Heran-
nahen des Gegners angeziindet. Einzelne Leute, die das
Feuer ausléschen wollen, konnen leicht weggeschossen wer-
den, da sie beleuchtet sind.

Gute und brauchbare Losungen sandten weiter ein:

Korp. Baumann Emil, 111/79, Hiittenswil-Kradolf (Thurg.).
Wachtm. Frei, Albert, 1/62, Andelfingen, Mitgl. des U.O.V.
Bez. Andelfingen. Wachtm. Kégi, Heinr. 1/98, Winterthur, Mit-
glied des U.O.V. Winterthur. Wachtm. Pickel, Ernst, 1/78,
Altstitten, Mitgl. des U.O.V. Rheintal. Hufschmied-Gefr. Reit-
haar, Armin, F. Bttr. 40, Erlenbach-Zch. Wachtm. Schnetzer
Hans, 11/76. Rorschach, Mitgl. des U.O.V. Rorschach. Korp.
W. von Tobel, Fiis. Kp. 1/1, Ziirich, Mitgl. des U.0.V. Ziirich.

Verordnung

iiber den Vorunterricht.

Vom 10. Juli 1928,

Die neue Verordnung bringt eine Reihe von Neuerungen,
die namentlich darauf gerichtet sind, einerseits die Jiinglinge
vom Schulaustritt an dem Vorunterricht zuzufithren, ander-
seits eine gegenseitige Konkurrenzierung der drei Vorunter-
richtsarten unter sich, die sich bis heute oft recht unangenchm
bemerkbar machte, zu verhindern. Wir beschrdanken uns dar-
auf, die wichtigsten Punkte herauszugreifen, die unsere Sek-

tionen und die Jungwehrleitungen Dbesonders interessieren
konnen.
Der Vorunterricht nach Ablauf der obligatorischen

Schulzeit.

Art. 16. Der Vorunterricht der Jiinglinge nach Ab-
lauf der obligatorischen Schulzeit kann in freiwilligen
Kursen durchgefiihrt werden:

A. als turnerischer Vorunterricht (Art. 103 M. O.),
B. als Kurse fiir Jungschiitzen (Art. 104 M. O.),
C. als bewaffneter Vorunterricht (Art. 104 M. O.).

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 17. Das Ziel des Vorunterrichtes ist die kor-
perliche, intellektuelle und moralische Erziehung der
Schweizerjiinglinge zu tiichtigen Staatsbiirgern und de-
ren Vorbereitung auf den Wehrdienst.

Art. 18. Die Leiter des Vorunterrichtes sollen aus-
ser den technischen Fihigkeiten auch die erforderlichen
Charaktereigenschaften besitzen und vaterlindisch ge-
sinnt sein. Die moralische Erziehung ist unentbehrlich.

Art. 19. In den Kantonen, in denen mehr als eine
Vorunterrichtsart durchgefithrt wird, ist eine gemein-
same Vorunterrichtskommission zu bilden, in welcher
Turner, Schiitzen, Offiziere und Unteroffiziere vertreten
sind.

Dieses kantonale Zentralkomitee besteht aus den
Vertretern der Subkomitees; letztere setzen sich zusam-
men aus den Vertretern der Verbinde, die sich mit der
Durchfiihrung des Vorunterrichtes befassen, ndamlich:

a) der Turnverbidnde fiir den turnerischen Vorunter-
richt,

b) der Schiitzenverbinde fiir die Jungschiitzenkurse,

¢) der Offiziers- und Unteroffiziersverbinde fiir den be-
waffneten Vorunterricht.

Das kantonale Zentral-Komitee konstituiert sich
selbst, vorbehiltlich der Genehmigung durch die Abtei-
lung fiir Infanterie. In ihm sollen alle drei Vorunterrichts-
arten in gleicher Stirke vertreten sein.

Art. 20. Das kantonale Zentralkomitee bildet die
oberste Instanz fiir den gesamten Vorunterricht des Kan-
tons. Es hat folgende Obliegenheiten und Befugnisse:

a) Festsetzung des Zeitpunktes fiir den Beginn der
alljahrlichen offentlichen Propaganda fiir alle drei
Vorunterrichtsarten; Erlass eines gemeinsamen
Aufrufes, der den Zweck und die Ziele des Vor-
unterrichtes bekannt machen soll.

b) Ueberwachung der Organisation der verschiedenen
Kurse; Einspracherecht gegen die Wahl ungeeigne-
ter Elemente als Kreis- und Sektionsleiter.

¢) Entscheide in allen Streitfillen, die das kantonale
Kurswesen betreffen, nach Massgabe der eidgends-
sischen Vorschriften.

d) Organisation der Aufsicht iiber die Kurse und Sek-
tionen des turnerischen und bewaffneten Vor-
unterrichtes; Inspektionsrecht.

Art. 22. Normalerweise sind die Kurse der drei Vor-
unterrichtsarten innerhalb eines Jahres in nachstehender
Reihenfolge durchzufiihren:
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a) Turnerischer Vorunterricht.
b) bewafineter Vorunterricht.
¢) Jungschiitzenkurse.
Liegen besondere Verhiltnisse vor, so ist das kan-
tonale Zentralkomitee befugt, ausnahmsweise Abwei-
chungen von dieser Reihenfolge zu bestimmen.

Art. 23. Innerhalb der festgesetzten Altersgrenze
kann ein Jiingling im gleichen Jahre besuchen:
a) den turnerischen u. den bewaffneten Vorunterricht,
b) den turnerischen Vorunterricht und den Jungschiit-
zenkurs.
Nicht gestattet ist der Besuch des bewafineten Vor-
unterrichtes und des Jungschiitzenkurses im gleichen
Jahre.

Der bewafinete Vorunterricht (Art. 104 M. O.).

Art. 44. Der bewaffnete Vorunterricht bezweckt
die Vorbereitung der Schweizerjiinglinge auf den Wehr-
dienst durch Verbindung der korperlichen Ausbildung
mit der Ausbildung im Schiessen.

Am.bewaffneten Vorunterricht konnen Schweizer-
jiinglinge vom 16. bis 20. Altersjahr, bezw. bis zum Ein-
tritt in den Wehrdienst, teilnehmen.

Art. 46. Der bewaffnete Vorunterricht kann orga-
nisiert und durchgefiithrt werden von Offiziers- und Un-
teroffiziersverbidnden- und Vereinen, sowie von einzelnen
Offizieren und Unteroffizieren. Zum Unterricht konnen
unter Umstinden auch geeignete Gefreite und Soldaten
beigezogen werden.

Disziplin und Verantwortlichkeit.

Art. 57. Die Schiiler des Vorunterrichts sind weder
dem militirischen Recht noch der militdrischen Ge-
richtsbarkeit unterstellt.

Bei Verfehlungen irgendwelcher Art konnen sie von
den Leitern des Vorunterrichtes strafweise entlassen
werden.

Art. 58. Die Leiter des bewaffneten Vorunterrichtes,
welche gemill Art. 46-47 Dienstpflichtige sein miissen,
sind fiir strafbare Handlungen, welche sie wihrend des
Unterrichtes begehen, der Militirstrafgerichtsbarkeit und
dem Militirstrafgesetz des Bundes unterworfen.

Dasselbe gilt hinsichtlich der ausserhalb des Unter-
richtes zu erfiillenden, auf den bewaffneten Vorunter-
richt beziiglichen dienstlichen Pflichten der Kursleiter
(Rapporte, Abrechnungen usw.).

Weisungen betrefiend Abgabe von Ausriistung und
Munition an die Kurse des Vorunterrichtes.

Art. 1. Von den kantonalen Zeughausverwaltungen
werden fiir die Dauer der Kurse Exerzierblusen, Gewehre
oder Karabiner mit Beiwaffe, Zubehor, Fettbiichschen
und Putzlappen, Patrontaschen mit Leibgurt, sowie auf
besonderes Verlangen Policemiitzen a. O. bezw. Quar-
tiermiitzen neuer Ordonnanz aus der Ill. Reserve ver-
abfolgt.

Art. 2. Die zustindige Zeughausverwaltung liefert
auch die erforderliche scharfe Munition.

Den Schiilern des Vorunterrichtes ist bei Strafe un-
tersagt, ausser zu den Schiessiibungen gemiss Schicss-
programm scharfe Patronen bei sich zu tragen. Schiiler,
die in vorschriftswidrigem Besitze von scharfen Patronen
getroffen werden, sind unter Abnahme von Waffe und
Ausriistung sofort zu entlassen und vom Uebungsplatz
wegzuweisen.

Die Verwendung blinder Munition im Vorunterricht
ist nicht gestattet.

Vorschriften iiber das Rechnungswesen des
Vorunterrichtes.

Der Bund iibernimmt fiir die Durchfithrung des tur-
nerischen und bewaffneten Vorunterrichtes folgende Aus-
gaben:

A. Entschadigungen des Leitungs- und Lehrpersonals
sowie der Inspektoren.

Art. 1. Entschddigung der Mitglieder des kantona-
len Zentralkomitees.

Fiir die Zeitversdumnis an Sitzungen und Inspektio-
nen sowie fiir die Berichterstattung Fr. 2.— pro Stunde,
ohne Unterschied inbezug auf Grad und Funktion.

Art. 2. Entschidigung an die Zentralleitung des be-
waffneten Vorunterrichtes «Jungwehr».

Fiir die allgemeine Leitung der Jungwehrkurse, die
Berichterstattung, die Priifung der kantonalen Abrech-
nungen und Erstellung der Generalabrechnung gesamt-
haft je 20 Rp. pro mittlere Schiilerzahl.

Art. 3. Entschidigung der Mitglieder des kantona-
len Subkomitees, der Kreischefs und deren Stellvertre-
ter.

a) Fiir die allgemeine Leitung, die Priifung und Zu-
sammenstellung der Schiessresultate und Leistungs-
messungen, die Berichterstattung, die Ausfertigung
der Ausweise fiir die Schiiler, Schiesskarten und
Ehrenmeldungen, die Priifung der Abrechnungen der
Sektionen und Erstellung der Schlussabrechnung,
gesamthaft je 40 Rp. pro mittlere Schiilerzahl.

b) Fiir die Zeitversiumnis an Sitzungen und Inspektio-
nen Fr. 2. —pro Stunde, ohne Unterschied inbezug
auf Grad und Funktion.

¢) Die Kreischefs und ihre Stellvertreter haben An-
spruch auf die gleichen Entschadigungen. Kreischefs,
die gleichzeitig eine Sektion leiten, diirfen die Ent-
schidigung fiir die allgemeine Leitung der betref-
fenden Sektion nur einmal gemiss Ziffer 4 a ver-
rechnen.

Art. 4. Entschidigung des Lehrpersonals der Sek-
tionen.

a) Fiir die allgemeine Leitung, dic Rechnungsfiihrung
und Berichterstattung, gesamthaft je 60 Rp. pro
mittlere Schiilerzahl.

b) Fiir den Unterricht:

Sektionsleiter Fr. 2.— pro Stunde,

Uebriges Lehrpersonal Fr. 1.50 pro Stunde.

Art. 6. Entschidigung fiir die Teilnehmer an cidg.
Zentralkursen zur Ausbildung der kantonalen Leiter.
Lehrpersonal (Leiter) Fr. 20.—
Teilnehmer Fr. 13—
pro Tag, ohne Unterschied inbezug auf Grad u. Funktion.

Art. 7. Entschddigung fiir die Teilnahme an dezen-
tralisierten Zentralkursen, sowie an kantonalen oder
regionalen Instruktionskursen.

Leiter Fr. 16.—
Teilnehmer Fr. 6.—
pro Tag, ohne Unterschied inbezug auf Grad u. Funktion.

Art. 10. Verpflegungsvergiitung bei Ausmérschen
oder an Schlussinspektionen.

Es diirfen fiir das Leitungs- und Lehrpersonal sowie
die Schiiler, die an Ausmirschen oder an Schlussinspek-
tionen teilnehmen, im Total Fr. 2— pro Mann verrech-
net werden. Hiebei sind die quittierten Originalrechnun-
gen der Lieferanten der Abrechnung beizulegen. Diese
Vergiitung gilt ausschliesslich fiir die Verpflegung, sie
darf fiir andere Leistungen nicht verwendet werden.
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B. Allgemeine Ausgaben.

Art. 13. Entschiddigungen fiir die sanitarische Ein-
trittsmusterung.
Es konnen zu Lasten der Kursrechnung bezahlt wer-
fiir die Untersuchung von 1—50 Mann Fr. 10.—
fiir die Untersuchung von 51—100 Mann Fr. 15.—

den:

Die maximale Entschiddigung betrigt Fr. 20.— pro
Tag. Die sanitarische Eintrittsmusterung der Teilnehmer
am Vorunterricht ist fakultativ.

L’allocution de Mgr Besson
au régiment fribourgeois.

Lors de la bénédiction des drapeaux du régiment
fribourgeois, Mgr Besson, évéque de Lausanne, Geneve
et Fribourg, a dit notamment ce qui suit:

«Un sourd travail s’accomplit en plusieurs de nos
cantons suisses, et son influence voudrait se faire sentir
jusque sur le sol fribourgeois. Des hommes, victimes de ie
ne sais quel illuminisme malsain, révent d’abolir I'armée,
gardienne vigilante de nos frontieres et protectrice de
'ordre public. Nous ne jugeons point leurs intentions;
mais le simple bon sens nous dit que leurs doctrines
sont inacceptables; d'ailleurs, elles sentent I'étranger.
Ces hommes suivent des voies qu’ont ignorées nos pe-
res; ils parlent un langage qui n'est pas celui de chez
nous. Ils s¢ment le mécontentement et la défiance en-
vers nos institutions ¢t nos autorités, pour arriver plus
facilement a dominer. C’est notre indépendance qui est
en jeu, celle de notre territoire, celle de notre agricul-
ture et de notre industrie, celle de nos foyers. Que le
patriotisme et la religion, toujours inséparables dans un
ceeur chrétien, soient le rempart de granit contre lequel
ces théories subversives se briseront.

«Certes, le peuple suisse laisse a d’autres I'ambi-
tion de conquérir des terres nouvelles ou d'étendre sur
ses voisins un orgueilleux empire: il est pacifique, par
devoir et par instinct. Le peuple suisse a méme cons-
cience d’avoir la mission sainte de favoriser efficace-
ment la paix, dans tous les domaines ol son action peut
s'exercer. Comme chrétiens, du reste, parce que nous
vivons de I'Evangile, nous appelons de nos voeux les
plus ardents le jour ot la paix définitive régnera parmi
les nations, et nous saluons avec joie tous les efforts
accomplis dans ce sens. Mais, d’autre part, contre les
idéologues et les utopistes qui, sous couleur de frater-
nité, voudraient supprimer les frontiéres et détruire
I'armée, nous maintenons la notion claire et juste des
droits et devoirs que comporte I'amour du pays. Nous
nous méfions d'un pacifisme qui pourrait &tre, pour notre
petit peuple, une cause d’asservissement; nous avons
trop soif d’étre libres pour renoncer a nous défendre.
Citoyens d'une partie qui, depuis 1921, se dresse a la
face du monde comme la terre classique de la liberté,

nous repoussons toute tyrannie, autant celle d'un
groupe ou d'une caste que celle dun individu,
autant celle de l'anarchie que celle du militarisme,

autant celle de la force aveugle que celle du capital.
Nous voulons rester libres et c’est pourquoi nous gar-
dons, forte et ficre, notre armée, non pas une armée de
conquéte ou d’expansion, mais une armée de défense et
de sécurité nationale.»

(Feuille d’Avis de Neuchatel».)

NDSNACHRICHTEN -
NOUVELLES DE
LUASSOCIATION -

['VEEEA

Am Samstag und Sonntag den 18. und 19. August veran-
s\altctc der U. O. V. Herisau den alljihrlich wiederkehrenden
Eidg. Gewehrkampf. Nachdem der Verein bereits zweimal
das Diplem I. Klasse erhalten hat (1926 und 1927) und bis
dahin in Kategorie B konkurrierte, erfolgte dieses Jahr der
Aufstieg in Kategorie A, was eine grosserce Pilichtzahl von 23
Mitgliedern erforderte. — Dank der grossen Sympathie sei-
tens aller Mitgliederkategorien konnte das Durchschnittsresul-
tat bei einer Beteiligung von 46 Mann auf 78,17 Punkte (Ma-
ximum 90) erhoht werden, gegeniiber 76,63 Punkten pro 1927
in Kategorie B. Dieser schone Erfolg ist sehr befriedigend und
gibt uns die schonste Hoffnung, unter den Verbandssektionen
einen der ersten Ringe einzunehmen.

Rangliste: Punkte
1. Oblt. Bruderer Ernst 84
2a. Lt. Klaus Willi 83
2b. Korp. Eugster Willi 83
3. Feldw. Fiillemann Heinrich 81
4a. Adj.-U.-Off. Biihler Hans 79
4b. Wachtm. Kuhn Jakob 79
4c. Wachtm. Ruosch Josef 79
5. Oblt. Schlipfer Otto 78
6a. Korp. Beller Hans 77
6b. Oblt. Kopp Ernst 77
6c. Hptm. Steinemann Hugo 7
7. Wachtm. Graf Hans 76
8a. Fourier Heuscher Ernst 75
8b. Gefr. Inauen Johann 75
8c. Wachtm. Zuber Hans 75
9a. Lt. Miiller Hermann 73
9b. Feldw. Rechsteiner Jakob 73
9¢c. Wachtm. Sonderegger Hans 73
10. Oblt. Preisig Hans 72

bis hicher Lorbeerzweige.
11a. Fiis. Keilenberger Otto 71
11b. Fourier Steiger Ernst 71
11c. Fourier Zellweger Jakob 71
12. Wachtm. Anrig Walter 70

alle mit Anerkennungskarte des Schweiz. Unteroffiziers-
vereins. H. G.

Unteroffiziersverein Einsiedeln. Unser riihriger Vorstand
ist bestrebt, das an der Generalversammlung aufgestellte Jah-
resprogramm in allen Teilen stramm durchzufiihren und es ist
zu anerkennen, dass er in fast allen Bezichungen die freudige
Unterstiitzung der Kameraden findet. So sind die jeweiligen
Quartalsversammlungen erfreulich zahlreich besucht.

Am 11. Mirz hielt unser Aktivmitglied stud. ing. Meinrad
Gritzer, Art.-Korp., ein sehr instruktives und Iehrreiches Re-
ferat iiber «Geschichte und Entstehung der Landkartens».

Das obligatorische und fakultative Schiessprogramni
wurde nicht nur von den pilichtigen, sondern auch sozusagen
samtlichen andern Kameraden durchgeschossen.

Am 13. Mai absolvierte unser Verein scine 7. Marschwett-
iibung der laufenden Wettkampfperiode mit der Route Einsie-
deln, Etzel, Feusisberg, Hiitten, Gottschalkenberg, Altmatt,
Katzenstrick, Einsiedeln unter der Leitung unseres verchrten
Hrn. Oberleutnant Oechslin.  An der Teufelsbriicke begann
der 3 Routenmarsch, wobei jeder Patrouillenfiihrer eine tak-
tische Aufgabe zu losen hatte mit schriftlichem Rapport unter
Beilage ecines Krokis. Bei Hiitten und am Katzenstrich wur-
den Uebungen im Distanzenschitzen eingeflochten und an der
Altmatt als Hauptiibung ein Gefechtsschiessen absolviert, das
ganz vorziigliche Resultate zeitigte trotz starker Ermiidung
der Kameraden. Sogar die Fouriere bekamen ihre Aufgabe
zugeteilt und der Kiichenchef erst recht, und alle sollen ihre-
Aufgabe ganz gut erfiillt haben.

Eine Perle im Marschwettiibungs-Wettkampf war unstrei-
tig der Ausmarsch vom 28.-29. Juli mit folgender Route: Ein-
siedeln, Studen, Untersihl, Obersihl, Saaspass, Schweinalp,
Richisau, Vorauen, Stalden, Glarus. Die Beteiligung war eine
iiberaus erfreuliche: die Mekrzahl unserer Aktivmitglieder und
eine schone Zahl Ehrenmitglieder folgte dem Rufe. Ja, unser
Ticmpeter-Wachtmeister machte sich sogar auf die Socken,
und es gelang ihm,, eine richtige klcinere Bataillonsmusik zu-
sammenzustellen, die sich nicht scheuten, neben Sack und
Pack auch noch ihre Instrumente mitzuschleppen. Daher ge-
biihrt unsern wackern Trompetern ein extra Strdausschen der



	Verordnung über den Voruntericht

